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Der Ausschluss von einer schulischen Veranstaltung stellt im ganzen Bundesgebiet einen
Verwaltungsakt dar, weil es ein erheblicher Eingriff in die Rechte des Schülers ist und
unmittelbare rechtliche Außenwirkung ebenfalls gegeben ist. Verwaltungsakte führen in allen
Bundesländern zu Ordnungsmaßnahmen, die abschließend gesetzlich geregelt sein müssen (in
RLP wären das SchulG und die jeweiligen SchulO zu den Schulformen). Der Ausschluss von
einer sonstigen Schulveranstaltung obliegt in RLP dem Schulleiter (das gilt z.B. in NRW auch
dann wenn man einen Schüler während einer Fahrt nach Hause schicken möchte, dann ruft
man die Schulleitung an und holt sich das okay dafür, sonst ist das rechtlich nicht haltbar).

In Bezug auf die Frage des Geldes dürfte das sekundär sein, wenn deine Schulleitung dir
Rückendeckung gibt und sagt, dass der Ausschluss gerechtfertigt ist. In dem Fall kann sich der
Schüler dann an den Schulträger (Schulen sind nicht-rechtsfähige Anstalten öffentlichen Rechts,
da gibt's nix zu holen) wenden und schauen, ob er da sein Geld wieder bekommt zur Not in
Klageverfahren. Was da passiert, kann dir aber herzlich egal sein, solange dich a) die
Schulleitung in Bezug auf die Ordnungsmaßnahme stützt und b) du die Finanzen für den
Ausflug ordentlich abgerechnet hat.

Und jetzt mal ehrlich c) glaubst du der Schüler geht den Klageweg wegen 50€?
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